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 Veröffentlicht am 18.01.1995

Rechtssatz

Der Hinweis des Beschuldigten, daß er Medikamente zu sich genommen hat, welche ua zum positiven

Alkomatergebnis geführt hätten, exkulpiert nicht, da die Einnahme eines mit Alkohol unverträglichen Medikaments,

wenn Alkohol nur in geringsten Mengen konsumiert wird, ein Indiz für die Verkehrsunzuverlässigkeit bildet, indem

nämlich die Vervielfachung der Wirkung des genossenen Alkohols bewußt in Kauf genommen wird.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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